(" ) ( PLZ, Ort, Datum

Telefon-Durchwahl Telefax

nach § 69 Gewerbeordnung (GewO)
Vollzug des Titels IV der GewO

Antrag auf Marktfestsetzung }

Ich / Wir beantrage(n) hiermit, die Festsetzung der nachstehend bezeichneten Veranstaltung:

(Amragsteller(in), Veranstalter(in) (Name, Vorname, Firma, Wohnung, Betriebssitz): )
Veranstaltungsleiter(in) (Name, Vorname, Wohnung, Firma, Betriebssitz, Telefon):
Veranstaltung (genaue Bezeichnung):
Art der Veranstaltung:
Messe . Ausstellung . Grofimarkt Wochenmarkt Spezialmarkt . Jahrmarkt Volksfest
§ 64 GewO I_ § 65 GewO I— § 66 GewO § 67 GewO § 68 Abs. 1 GewO I— § 68 Abs. 2 GewO l_ § 68 Abs. 3, § 60b GewO
Gegenstande der Veranstaltung (Angabe des Kreises der Waren und Leistungen, die angeboten werden sollen):
Ort der Veranstaltung (z.B. Messegeldnde, Marktplatz, Halle):
Durchfihrung Zeitraum
D einmalig am D regelmagig auf Dauer D mehrmalig  vom I | bis |
Offnungszeiten
El werktags von | | Uhr bis I | Uhr
D sonn- und feiertags von | | Uhr bis | | Uhr
Eintrittsgeld / Platzgeld
D Eintrittsgeld wird nicht erhoben |:| Eintrittsgeld fur Besucher der Veranstaltung betrégt €
| Das Platzgeld betragt fur die Aussteller/Anbieter pro D m? D Ifd. Meter €

Versicherungsschutz (Versicherungstrager, Hohe, Umfang und Dauer des Versicherungsschutzes):
Sonderveranstaltungen (Art, Umfang und zeitlicher Ablauf geplanter Sonderveranstaltungen):
Nachweis der Zuverldssigkeit durch

D Fuhrungszeugnis fur Behérden (§ 28 Abs. 5 BZRG) D Auskunft aus dem Gewerbezentralregister (§ 150 GewO)

D liegen bei D sind beantragt
Zusétzliche Angaben:

. J

Antragsteller Anlagen (3-fach)
Verzeichnis qber die Tellpahme- D Lageplan
Art der anzubietenden Waren bedingungen
Verzeichnis iber Ausstellungs- D
Unterschrift Aussteller oder Anbieter plan




Hinweise zur Marktfestsetzung:

1. Die Marktfestsetzung kann zuriickgenommen werden, wenn nachtraglich Tatsachen bekannt werden, die eine Ablehnung
der Festsetzung gerechtfertigt hatten, etwa wenn die Gegenstande des Marktes dem Charakter der Veranstaltung wider-
sprechen.

2. Jedermann, der dem Teilnehmerkreis der festgesetzten Veranstaltung angehort, ist grundséatzlich zur Teilnahme an dem
Markt berechtigt (§ 70 Abs. 1 GewQ). Ausnahmen ergeben sich aus § 70 Abs. 2 und 3 der GewO.

3. Die Zustandigkeit anderer Behoérden fir MalRnahmen zur Gefahrenabwehr aufgrund sonstiger 6ffentlich-rechtlicher Vor-
schriften, z. B. Baurecht, Feuer/Brandschutzrecht, Lebensmittelrecht, Waffenrecht, bleiben unberihrt.

4. Die Vorschriften des Gesetzes Uber den Schutz der Sonn- und Feiertage (Feiertagsgesetz-FTG) bleiben unberihrt.

5. Sofern alkoholfreie Getranke und zubereitete Speisen an Ort und Stelle abgegeben werden, bedarf dies keiner beson-
deren Genehmigung. Werden jedoch alkoholische Getréanke abgegeben, ist entweder eine Gaststattenrechtliche Erlaub-
nis oder eine Erlaubnis i. S. des Titels |l der GewO (Reisegewerbe) erforderlich.

6. Der Veranstalter hat die Aussteller darauf hinzuweisen, dass sie nach den einschlagigen gesetzlichen Bestimmungen
verpflichtet sind, an den Stdnden ihren Namen, ihre Anschrift und ferner bei den angebotenen Waren und Leistungsan-
geboten die geforderten Preise einschliellich Mehrwertsteuer deutlich sichtbar und gut leserlich anzubringen.

Rechtsbehelfsbelehrung (auBer Bayern):

Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines Monats nach Zustellung Widerspruch erhoben werden. Der Widerspruch ist
schriftlich oder zur Niederschrift bei der unterfertigten Behorde einzulegen. Bei schriftlicher Einlegung des Widerspruchs ist
die Widerspruchsfrist (Satz 1) nur gewahrt, wenn der Widerspruch noch vor Ablauf dieser Frist eingegangen ist.

Rechtsbehelfsbelehrung (nur fiir Bayern):

Gegen diesen Bescheid (diese Verfiigung) kann innerhalb eines Monats nach seiner (ihrer) Zustellung Widerspruch erhoben
werden. Der Widerspruch ist schriftlich oder zur Niederschrift bei der unterfertigten Behdrde einzulegen.

Sollte Uiber den Widerspruch ohne zureichenden Grund in angemessener Frist sachlich nicht entschieden werden, so kann
Klage beim zustandigen Bayerischen Verwaltungsgericht*) schriftlich oder zur Niederschrift des Urkundsbeamten der Ge-
schaftsstelle dieses Gerichts erhoben werden. Die Klage kann nicht vor Ablauf von drei Monaten seit der Einlegung des
Widerspruchs erhoben werden, auRer wenn wegen besonderer Umstande des Falles eine kiirzere Frist geboten ist.

Die Klage muss den Klager, den Beklagten und den Streitgegenstand bezeichnen und soll einen bestimmten Antrag enthalten.
Die zur Begriindung dienenden Tatsachen und Beweismittel sollen angegeben, der angefochtene Bescheid (diese Verfligung)
soll in Urschrift oder in Abschrift beigefiigt werden. Der Klage und allen Schriftsdtzen sollen Abschriften fur die tbrigen Be-
teiligten beigefiigt werden.

*) Zustandiges Bayerisches Verwaltungsgericht fiir den Regierungsbezirk:
Mittelfranken: 91522 Ansbach, Promenade 24

Oberbayern: 80335 Miinchen 2, BayerstralRe 30

Oberpfalz: 93047 Regensburg 1, Haidplatz 1

Unterfranken: 97082 Wirzburg, Burkaderstralie 26

Niederbayern: 93047 Regensburg, Haldplatz 1

Oberfranken: 95444 Bayreuth, Friedrichstralke 16

Schwaben: 86152 Augsburg, Kornhausgasse 4



Merkblatt — Marktfestsetzung

Allgemeine Informationen:
Ein Antrag kann zu folgenden Veranstaltungen gestellt werden:
o Volksfeste, Ausstellungen, Messen, Wochenmarkte, GroRmarkte, Jahrmarkte, Spezialmarkte

Die personlichen und értlichen Voraussetzungen werden geprift. Zur Prifung des Antrages auf Marktfestsetzung
ist eine Beteiligung des Landkreises Teltow-Flaming (Gewerbeamt, Untere Bauaufsichtsbehorde, Strallenver-
kehrsamt, Gesundheitsamt, Veterinar- und Lebensmitteliberwachungsamt), des Amtes fiir Arbeitsschutz- und
Sicherheitstechnik Potsdam, der Handwerkskammer Potsdam, der Industrie- und Handelskammer Potsdam, des
Fachdienstes Ordnungsamt der Stadt Ludwigsfelde, Fachdienst Klubhaus sowie des Fachdienstes Kommu-
nalservice erforderlich.

Die Beantragung zur Marktfestsetzung muss auf einem Formblatt erfolgen, muss eigenhandig unterschrieben
sein und kann per Post an folgende Adresse gesandt werden:

Stadt Ludwigsfelde
Fachdienst Ordnungsamt
Gewerbeangelegenheiten
Frau Hofsommer, Frau Kiank
Rathausstralie 3

14974 Ludwigsfelde

Antragsfristen:

Gesetzlich ist dies nicht vorgeschrieben. Es wird jedoch empfohlen, den Antrag rechtzeitig zu stellen — idealer-
weise etwa acht Wochen vor dem geplanten Termin.

Die durchschnittliche Bearbeitungszeit betragt etwa vier Wochen, sofern alle erforderlichen Unterlagen vollstandig
im Original vorliegen.

Notwendige Unterlagen im Original und nicht alter als 3 Monate:

e Antragsformular Festsetzung einer Veranstaltung

o Personalausweis oder Reisepass mit Meldebescheinigung

¢ Gewerbeanmeldung (wenn vorhanden)

e Verzeichnis Uber die Art der anzubietenden Waren der Aussteller/Anbieter (Name und Anschrift)

e Lageplan, Grundriss, Ausstellungsplan

e Teilnahmebedingungen

o gdf. Sicherheitskonzept

e Aktuelles Fihrungszeugnis fur Behdérden (§ 28 Abs. 5 BZRG), Belegart OG (bei juristischen Personen —
Geschéftsfuhrer oder Verantwortlicher und natirliche Personen)

o Auskunft aus dem Gewerbezentralregister nach § 150 GewO fir die Behdérde (juristische Person — Ge-
schéftsfihrer oder Verantwortlicher und nattrliche Personen)

e Abschluss einer Haftpflichtversicherung

e bei Bedarf — Anzeige eines vorubergehenden Gaststattengewerbes (Gagev)

e Bescheinigung in Steuersachen vom Finanzamt

o Reisegewerbekarte

e beijuristischen Personen bzw. Personengesellschaften Handelsregisterauszug

e \Vereinsregister

Rechtliche Grundlagen:

§ 69 Gewerbeordnung (GewO)
§ 2 Abs. 2 Satz 2 Brandenburgisches Gaststattengesetz (Gagev)

Verordnung Uber die Verwaltungsgebiihren im Geschaftsbereich des Ministers fur Wirtschaft, Arbeit und Energie
(MWAEGebO) in Verbindung mit dem Gebulhrengesetz fur das Land Brandenburg.

Hinweis: Eingetragene und gemeinnltzige Vereine kénnen einen Antrag auf Gebuhrenbefreiung gemafl § 20
GebGBbg stellen. Bitte legen Sie dem Antrag einen aktuellen Freistellungsbescheid zur Kérperschaftssteuer vom
Finanzamt bei.



Gebiihren:
Einmalgebihr bei Marktfestsetzung in Hohe von 67,20 € bis 2.720,40 €

Bescheinigung des Empfangs der Anzeige eines voriibergehenden Gaststattengewerbes nach § 2 Abs. 2 Satz 2
BbgGastG in Hohe von 38,40 €.

Werbeschilder:
Antrag auf Plakatierung:

Stadt Ludwigsfelde

Fachdienst Ordnungsamt, Herr Pietrzak
Tel..  03378/827-145

E-Mail: ordnungsamt@Iludwigsfelde.de

Kontakt:

Stadt Ludwigsfelde
Gewerbeangelegenheiten

Frau Hofsommer, Frau Kiank

Tel..  03378/827-133 oder -249
E-Mail: gewerbe@ludwigsfelde.de



	Antrag_auf_Marktfestsetzung.pdf
	Hinweise_Merkblatt-Marktfestsetzung.pdf

	Adressfeld: 
	PLZOrt: 
	Telefon: 
	Fax: 
	Antragsteller: 
	Veranstaltungsleiterin: 
	Veranstaltung: 
	Gegenstände: 
	Ort: 
	Kontrollkästchen6: Off
	Kontrollkästchen7: Off
	Kontrollkästchen8: Off
	von1: 
	bis 1: 
	Kontrollkästchen9: Off
	von2: 
	bis 2: 
	Kontrollkästchen10: Off
	von3: 
	bis 3: 
	Kontrollkästchen11: Off
	Kontrollkästchen13: Off
	Euro1: 
	Kontrollkästchen12: Off
	Kontrollkästchen14: Off
	Kontrollkästchen15: Off
	Euro2: 
	Versicherungsschuz: 
	Sonderveranstaltungen: 
	Gruppe1: Off
	Kontrollkästchen16: Off
	Kontrollkästchen18: Off
	Kontrollkästchen19: Off
	Kontrollkästchen20: Off
	zusätzlicheAngaben: 
	Kontrollkästchen21: Off
	Kontrollkästchen22: Off
	Kontrollkästchen23: Off
	Kontrollkästchen24: Off
	Kontrollkästchen26: Off
	Kontrollkästchen27: Off


